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Regierungsvorlage 

Vertrag zwischen der Republik österreich und der Bundesrepublik Deutschland über 
den Verzicht auf die Beglaubigung und über den Austausch von Personenstandsurkunden 

sowie über die Beschaffung von Ehefähigkeitszeugnissen samt Anlage 

Vertrag 
zwischen der Republik österreich und der 
Bundesrepublik Deutschland über den Ver
zicht auf die Beglaubigung und über den Aus
tausch von Personenstandsurkunden sowie 
über die Beschaffung von Ehefähigkeitszeug-

nissen 

Die Republik Österreich 

und 

die Bunidesrepubli!k DeutschLand 

in dem W'unsch, die Zusammenarbeit auf 
dem Gebiet ,des Personenstandswesens zu erleich
tern'-

haben folgendes vereiIllbart: 

I. ABSCHNITT 

Ver z ich tau f die Beg l,a u b i gun g 

Artikelt 

Urkunden, ,die der Standesbeamte ,des eInen 
Vertra~sstaates aufgenommen,' ausgestellt oder 
beglaubigt und mit ,dem Dienstsiegel oder dem 
DienstlStempel versehen hat, bedürfen zum Ge
bI1auch im anderen Vertra:gsstaat ~einer Beglau
bigung (Legislation}. Ehefähigkeitszeugnisse be
dürfen außerdem keiner konsuIarrschen Zustän
digkeitsbescheinigung. 

H. ABSCHNITT 

Austausch von Personenstands
urkunden 

A;tÜi:~12 
(1) Wi~d die G~burt eines Kindes eines' Ange

hörigen des einen:Vehragssd~teshn: Gebiet des 
anderen V,ertr,agsstaatesbeurktihdet, sb hat der 
Staiülesbeamte~' sofern niCht nach.'dimiAbsati2 
dlne"beglaiiJbigteAb'schrift ':m.1ii1berisend.eii ist; !der 

konsularischen Vertretung des anderen Vertrags
staates eine Gebunsurkunde unter Angabe des 
Ortes und ·des T1ages der Eheschließung der Eltern 
des Kindes zu übersenden; bei nichtehelicher Ab
stammung sind der Ort und der T'ag der Geburt 
der Mutter .anmllg,eben. 

(2) Wil'dzu ,dem Geburtseintl1a;g ein Rland
vermerk ,eingetragen, so hat der Standesbeamte 
der konsuLarischen VertI1etung des anderen Ver
tragsstaates eine beglaubigte Abschrift a<us dem 
Geburtellibuchzu übersenden, in dem der Rand
v,ermerkeingetragen list; die im !.A!bsatz 1 rbezeich
neten Angablen sind mitzuteilen. 

{3) Wird :zu einem Gehurtseintrag ein Rarud
v,ermerk eingetragen, aus -dem .sich ergibt, daß ,das 
:KJLnd Angehöriger des anderen Vertragsstaa:tes ge
worden ist, so hat -der Stailidesbeamte der konsu
larischen Vertl'etung :des anderen Vertragsstaates 
eine beglaubigte Abschrift aus dem Geburtenbuch 
zu übersenden, in dem der Randvermerk einge
tragen ist; ,die im Absatz 1 bezeichneten Angaben 
sind mitzutei,Ien. Für weitere Randvermerke gilt 
der A'h&atz 2. 

Artikel 3 

(1) W~l1d ,die Eheschließung ein~s Angehörigen 
des einen Viertragsstaates im Gebiet des anderen 
Vertrags·staates beurkundet, so hat der Standes
beamte der konsularischen Vertretung des a<nde
ren Vertragssta·ates eine Heiratsurkunde zu über
senden, sofern. dies nicht nach dem Artikel. 6 A:b
satzl2;ll,g~scheh~n hat. ,"'" . ', .. , 

, (2)Willd 'VOnl dCutschenStandesbeamten" ein 
Vermetk : Üiber die Ehegatten 'in das' Familien::' 
buch oder ein Randvermerk'zu'inHeiratseiritrag 
oder vom österreichischen S~andesbeamten ein 
Randvermerk zum" Hei~a:tSiintrag eingetragen, 
so hat zuübet'senden . 

, deröstJerreich~sche . Standesbeamte : der' konsiI
, 'lar-ischen ." Vertrettmg'ider' 'Buiildestep\lJbIlik 
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2 551 der Beilagen 

Deurschland eine begJaubigte Absw.rih a~S qem 
Fami'lienbuch, ,in ,dem ,der Randvermerk ein
,getragen ist, 
der ,deutsche Standesbeamte der konsularischen 
Vertretung der Republik österreich eine be
,glaubigte Abschrift amsdem Familienbuch oder 
dem Heiratsbuch, in ,dem der Vermerk (Rand
vermerk) eingetragen ist. 

Eine beglaubLgte Abschcift nach dem Satz 1 i"'t 
nicht zu überseiliden, wenn 'eine begla·~bigte Ab
schrift oder eine Urknmde nach -H~'!P- ~iFikel '1 
oder 5 zu ü~erselJlden ist. 

Artikel 4 

Wird jiqer die' ScheiJ~ung eiq.er Ehe vom 
deutJsdlen "StäIllde~beamte~ ein Vermerk in das 
FamiLienbuch oder ein Randveqnerk ZJUn).' Hei
ratseintrag oder vom österreichischen Si:andes
q~~rnt~ll eip. ~~n4y~rIll!er~ ~?m ~~i~~~sei~tra& 
~illg~tral?~n \ln4 ,~~t ~~fI1in:de~t ~i!}ef ~~r Ehe.gat~ 
f~ll ~ng'e~qr~l?er 4~~ ~~4er~R y mJja~~~t~ates o4~r 
ist die Ehe 'im Gebiet ,des aIllder,en Vertrags-
~~~~r~s g~~~'l~i~I} iqr~en:'~Q h~t'~u üb~;s~~~~ii 

der österreichische StaIllde~be<!<~tF d~~ ~on$u
larischen Vertretung der Bundesrepublik 
Deutschland eine be~lauhigte Abschrift aus 
,dem' Famill'enbuch,ln dem ,der :ßJandvermerk 
,ei"ngetrage.n ,jst'~ . ' 

der'deutsche Standesbeamte der konsularischen 
V~rtrewngder' ~epu!bli~ asterr~i~ eine b~~ 
glaubigteÄbsChrifta.us qem Familienbuch oder 
dem Heiratsbuch, in dem ·der Vermerk (RaIlld-
Yt~f11:~r~ e.iPl?:tHl?ell iH~ 

Dies gilt enp~precl1:eIlld, wep.n die ~hF fjir nic/:ltig 
er~l~rt oder allfgehRQm Qqer qa~ :ße~t~hen 9der 
das Nicht/bestehen 'cler f:he fes~gmel~t 'o/ird, 

ArtikelS , • ~ j:... 1 

(1) Wird der 'TtYd eines Angehörigen des einen 
V,e'rtragsstaates im Gebiet d~s anderen Vertrags
staate~:beurkundet, so hat der Standesbeamte der 
konsularischen VertI'etung des anderen Vertrags
staates eine Sterbe~r~~nqf; unter Angabe des 
letzten Wohnsitzes des Verstorbenen in diesem 
Staat"zu üb'ersenden; ist der Verstorhene verhei
ratet gew~sen,' so'sind außerdem der Ort und 
der Tag der' Bhe~chließung anZJugeben. 

. .' ", . - . 
(f} 'ry'ipd :pt Rrrr ~):~I1p~~inFPfi ~in ~~ndver:' 

merk '6fngetmgen, so hat der Standesbeamte der 
.,~("~. 7",\ •. 't,', ,r: J ': :\, t',' ,·.t; ,\<,···r.,:\ , •• ,' !t'.~ 

konsularischen Vertretung d!;s, ,pldere~ y erFr:a-~s~ 

h~t ~qer Sr~~qe~Q~~lllg, w~~n ~H!! qe!:>~n ~~ 
Kindes im 'ailideren Vertragsstaat beurkundet ist, 
der konsularischen V,ertretlung des anderen Ver
tragsstaates ,eine Heiratsurkunde zu übersenden. 
Auf der Rückseite der Heiratsurkunde hat der 
Standesbeamte zu vermerken, daß "die' Eh'~le~t~ 
ein gemeinsames voreheliches Kind haben; dahei 
sind die Vornamen uilid der Familienname sowie 
der Ort und ,der Tag der Geburt des Kindes 
sowie .die Staats.angehörigkeit der Eltern und 
re~ J<.i~q~~ ~~T Z.~it der Bheschließung anzugeben. 
Der Standesbeamte hat den Vermerk zu unter
schreiben ;:;~d mit dem Dienstsiegel oder dem 
Dienststempel zu versehen. Die Sätze 1 bis 3 
1?~lf~p. ~PF4, ~mn 4a~ ~irJ!~ 3:!fßerhal):> 4~r Y!!T-:
tragsstaaten geboren und es s~lqst oder sein Vater 
oder' ~cin:e Mutter" zür' Zei.t' der Ehesdiließung 
Angehöriger'd~s anderen Vertragsstaates gewesen 
ist. 

(2) Wir,d die R~chtsw,irksamkeit einer Legiti
rp'ilriqp. gurcp q~f=hf~!genRr fPt1 b~~~gIi~ 4er~~ 
n?-~ qe~ 4p~~rz 1 ~fne ~e~raE~Hr~ur,4e ~Rer
s~Piqt ~~rq~n i~F? ~1Jrffi f:'~~~ fpt~s~~j,d,m~& be~ 
r:~hr~, sq h~t 

der österreicilisqu: S1=an.d~sbe3,mte, der .cfie Eh~
. schließung beurkunA~t hat, 
der deutsche Sta.nd~~b~:lJmte, der da's F!amilien
huch führt~ ,indem das legitimierte Kind ein
getragen ist, 

der konsularischen Vertretl.!'ng des anderen Ver
tH:gs~t~HPs eip.~ b~gla1J!bigte Apschrih oqerEline 
J\;~sf~rFi~~n& qer mit der J3mä~ig)lngf,de~ ?:eug
nis ,der Rechtskr.aft versehenen Ent;scheidung Zll 
übersenden Uilid mitzuteilen, was er in de'ri von 
dieser Entscheidung betroffenen Rersonenstands
büchern, die .im Gebiet des eigenen Vertrags
staates geführt weriden, . veranlaßt hat. Dies gilt 
augt, w~ll'It gi~ E.h7~fhh~4'Prtg v,or deI)1 Ip.J.uaft
treten ,dieses Vertrages beurkundet und deshalb 
eine Heiratsurkunde nicht übersandt wor,den ist. 

Artikel 7 
," ".' 

Beruht die Ülbersendungspflicht qarauf, daß 
ein' Angehöriger des anderen Vertragsstaates be
troffen: wird, so' besteht si~ auch dann, :W:~lm, 
diese Herson' auch Angehörig,er des einen Vertrags
staates oder eines dritten Staates ist; den Angehö
rigen des anderen Vertr-agsstaates stehen ,die 
Staatenlosen mit :geW,qlmlichem Aufenthalt 1m 
anperen Vertragsst:lJat @leich. 

. ),' "".~ ,. c, t:~ 
staates eine beglaubigte Abschrift aus dem Sterbe~ 
btichzu überselliden, in dem der Randyertllerk 
elngetra,gen ist. Die im Absatz lbezriqmet~p 
Angaben sind mitizut~ilen, ,~ftj~Fl,~ 

, " (l) :Oie,nam9~q. :ß,es~imm\fp.gAA9~1!~,es 4b-
Arti~~l 6 scnnim:s idex; ll:on,~1!lOlrj~gh~n, y erm:~Jln,g de~ ~4e, 

(1) Wird im Gebiet des einen Vertragsstaates ren \fertng~~t~'l);~~:?:H }iqer~en'4~!l!4AA Udql!1~~n 
eine" Eheschließungbeurk'llllldet;, ·und 'hapen die ~.ill.d, derjenigen ,~HPSHJ<}rischep. Y erJ:17.et'HlliK ~H~4': 
Bhelejlte ein. gemeinsam:!;s "wrehe1iche~Xin'd, so. h;i~ef}; r.dieJiirqen j.iih!~r$eP!~f!~4~p.~~:H}4~~k~~ll?-t~!1 
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551 der Beilagen 

örtlich a:uständig ist. 'Im iFa:U des Artikels 5 Ab
satz ,1 ist die übersendung unverzüglich, in allen 
;mqerenFällen spätestens' zum Ablauf des J(a-
lendermonats vorzunehmen. ' , 

(2) Die in den ArtikJC1n 2 und 5 vorgesehenen 
zusätiJlichen Angahen 'sind nur so weit mit2lu
teilen; :iJIs sie den, Beteiligten oder dem Standes-
beamten bekannt sind. ' ' 

Artikel 9 

D'er in ,den Bestimmungen dieses 'Abschnittes 
vorgesehene Austausch von Personenstandsur
kunden geschieht aJbgahen- und koS:tenfrei. 

III. ASSCHNITT 

B es c haff u n g vo n . E hef ä h ig k e i t s
zeugnissen 

. Artikel 10 

(1) Will ein Angehöriger des einen Vertrags
staates im anderen Vertr,a,gsstaat heiraten,so kann 
er den Antra:g auf Ausstellung des Ehef~higkeits
zeugnisses auch heim Standesbeamten des Ehe
schließungsstaates stellen. Dieser Standesbeamte 
hat .den Antrag an den zuständigen Standes
beamtendes Heimatstaates ZJU übersendenj dem 
Antrag sind für jeden Verlobten d~e zur Aus
stellung des Ehefähigkeit;szeugnisses erforderlichen 
Urkunden beizufügen. 

(2) Die Vertrag&Staaten wer.den einander 
1. die Vorschriften über di,e örtliche Zuständig

keit der Standesbeamten für die Ausstellung 
des Ehefähigkeitszeugni:sse~, 

2. die Urkunden, die für die Verlobten dem 
Antrag auf AJUsstellung ,des Ehefähigkeits
zeugnisses beizufügen sind, 
und 

3. jede i\Jnderung bezüglich der in den Num
mern 1 und 2 genannten Vorschriften und 
Urkunden 

mitteilen. 

(3) Kann eine erforderliche UrkJUnde nicht 
beigebracht wer,den, so kann an ihrer SteHe eine 
beweiskräft~ge Bescheinigung oder, falls auch das 
nicht möglich ist, eine vor ,dem Standesbeamten 
abgegebene eidesstattliche V ersicherung be~ge
fügt wel'Oen. Die Entscheidung darüber, ob die 
Bescheinigung oder ,die eidesstattlich,e Versiche
rung genügt, 'unterEegt der freien Beweiswürdi
gung des Standesbeamten des Heima~staates. 

Artikel 11 , 
(1) Der Standesbeamte des Heimatsta.ates hat 

das Ehefähigkeitszeugnis dem Standesbeamten 
des Eheschließungsstaates zu übersenden. Die 
übermittelten Urkunden sind gleichzeitig zurück
lJUsendenj den Antrag hat der Standesbeamte zu-
rückzubehalten. ' 

(2) Bestehen Bedenken(ig.egen di,e Ausstellung 
des Ehefähigkeits2Jeugnisses, so, hat sie,der $q,n
desbeamte des Heimatstaates' d~rri>StaDldesbeamten 
des EheschlDeß\mgssta~tes "zur" UhtertiChtung' des 
Verlobten, der deli &ritrag 'gestellt ha~, m:itziu~, 
teilen. : ,,' ',,',,'" '" ,":' , "" ,,", :', 

~ •. : l 

Artikell~ u, ",L, 

Für den Antrag auf A'usstellung eines Ehe
fähigkeitszeugnisses ist" . der ,diesem Vertrag bei
gefügte Vortdruck zu verwenden. 

j.,: .' _~ .•. :.. .J>U( 

ArtikeIJ~:' ,',,',:; . 

(1) Die Ausste1Lup.gvQnE:h,ef;iliig'k~itsz:eugnis
sen,a\).f Grund eines An~rigesn:j,ch de.m:Arti:: 
kJC1 10 Absatz 1 ist von Gebührenunod Abg,a.beQ: 
befreit. 

(2) Für den amclichen Gebrauch eines im Gebiet 
der Bundesrepublik Deutschland ausgestellten 
Ehefähigkeitszeugnisses im Gebiet der Republik 
österreich sind j~oeh die Abgaben zu .entrichten, 
die im Fall der. Ausstellung des Ehefähigkeits~ 
zeugnisses in diesem Vertra.gsstaat zu erheben 
wären. 

(3) Die durch ·den Schriftverkehr zwischen den 
Standesbeamten 'auf Grund der ArtikellO und 11 
anfallenden Aiuslagen sind vom Antr.agstelLer 
nicht zu erstatten. 

IV. ABSCHNITT 

S chI u ß b e s t i ,m ni u n gen 

Artikel ,14 

Im Sinn dieses Vertr':lJges sind 
·die Behö~den sowie 
die Org;me der geset:dich anerkannten Kirchen, 
und Religion'sgesellschahen, 
die auf dem Gebiet der Republik österreich, 

vor dem L Januar 1939 rur ·staatlich wirksamen 
Fühl'ung der Personenstandsregister zuständig 
gewesen. und nach den österreichischen pers;onen
standsrechdichen Vorschriften in, beschränktJem 
Umfang weiterhin zu'ständig sind, hinsichtlich der 
Einträge in ihren Personenstandsregistern, der 
Anmerkungen in diesen und der Ausstellung von 
Urkunlden daraus als Standesbeamte anzusehen. 
Die Regierung ·der Republik österreich wird, der 
Regierung der Bundesrepublik ,Deutschland ein 
Verzeichni5 dieser BehöI1den, Kirchen und Reli
gion&gesellschaften hinnen ,drei Monaten vom 
Tag des Inkrafttretens dieses Vertrages übersen-
den. ' 

, Artikel 15 

Wer Angehöriger eines Vertra;gsstaates im 
Sinne des' Vertr,ages" ist, bestimmt sich nach dem 
Recht ,dieses Vertr:a~s'staatell. 

2 
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, " 

: Artikel1!6 Artikel 1& 

IJleseli'/ertrig gll(a,udl für das Land BerIin, i Dieser Vertr.ag ?ilt fünf; J~hreV1Om Ta:g seines 
so{ernn,'idl.t d'lelt~i.ierU11g der Bundesrepublik : Inkrafttretens. Wind er md1tsed1s. Monate ".01" 
D~q~~c,hra!ld,g€:~epgber,cIer. Regiel'uPl!?; der Repu- Aiblauf der Geltungsdauer gekündIgt, so bfelbt 
bE.! Osterreidiinnerhalb von drei Monaten nach er: jeweEls em weiteres Jahr in Kuft. 
d~~ Inkra~ttreten ~ieses Vertrages e~ne gegen-, Zu UrlWrud dessen haben .cfie Bevollmächtigten 
teihge Erklarung abg;lbt.. .• , : beide-r Vertragsstaaten cfiesen Vertrag ufiterz·eich-

. net und mit Siegeln versehen. 

: Artilel17 Geschehen zu Wien,m U. November 1980, in ' 

. (l) Dieser Vertmg bedarf der Ratifikation; die, 
Ratifikationsurkun;den sind sobaLd wie mögJich; 
in Bonn 3.U1szutauscheiJ.. " ',',' I' 

(2')'DiE!~iV~rt~g ,tritt am ersten 'Tag -des 
dri~ten' M~n~sn~di.&i1i&1!au~ der Ratifikiations'"I 
üir'kan4en 'm Krall:. " " 

, ' 

"},)" 

·C"', 

1-) 

zwei UrschJ:,iften .. 

,Für die RepttblikOsterreich: 

. Willibald Pahr 

Für die BundeuepuMik Deutschland: 

Max. v. Pmlewils , . 
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551 der Beilagen 5 

Aniage 

Ahtrag auf AussteUung eines Ehefähigkeitszeugnisses 

Die nachstehend bezeichneten Ver.lobten wollen miteina~der in der RepublikÖSterl"eich/Bun
desrepublik Deutschland die Ehe eingehen. 

., 

Zu diesem Zweck stellt .................................. ' .•.. ',' 4jilll .Antcllg a~{ ,Aus-
stellung eines Ehefähigkeitszeugnisses. 

Die Verlobten machen hierzu folgende Angaben: 

1. Familienname 

(auch frühere Bamiliennamen) 

2. Vornamen 

3. Beruf 

4. Staatsangehörigkeit 

5. Geburtstag und Geburtsort 

6. 'a) Wohnsitz oder Alufenbhalt 

(Ort, Straße, Hausnummer) 

b) letzter gewöhnlicher Aufenthalt im Ge
biet der Republik österreich/Btmdesrepu-
bLik Deutschland . 

(Ort, Straße, Hia<usnummer) 

7. Familienstand 

(ledig, verwitwet, geschieden) 

8. frühere Ehen Ulnd ihre Auflösungsgründe 

(Nichtigkeit:sgründe) 

9. Sind Kinder vorhanden, für die ein AiUs
einandersetzungszeugnis erforderlich ist? 1) 

Manh I Frau 

........... , ... , ..................................... ~ .............. .............. : .............. : ................ :; ................. " 

1) Nur von deutschen Verlohtenhei einem Antrag auf Ausstellung eines deufs4en.' El1f!fähig~ci,t~eugnis
ses ·zu beantworten. 
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6 551 der Beilagen 

.~.W:inind - nicht - in folgender Weise - miteinander verwandt oder verschwägert 2): 

............................••.............. : ,,- .......... , ....... : ...... ~ .................................................................................. : .............. : .............................................................................................. . ': .. ;.~,~-: .. ,,~Y--L·.~~~ r; ~:-', ':- . ",' . j 

',' ,,~ ....... ;: . .,. ;, .. ~ .~ .... , .... ,. • ..,.;.; •• : ..... ~ ",' ~ .~.;. 0': ., ........ , ...... ~ •. ~:.: .............. " .... , ..... , ... "... ......... . ....•.. " _, ..................................................................................... ,_ .. " .. , ... " •... " ............................ . 

<.. WiI'!st:ehen in keinem KindeStann~meverhältnis ZiIleinander. 

Wir !Stehen - nicht -unt,er VOrnlundlSchaft/Pflegeschaft 2). 

_ Wir überreichen folgende Unterlagen 3) 

. .. 

für den Mann: ., .. "'''".", .. ~ ... ",.; ................... ,, ... ,',., ... ,''." .. "" ....... , ... . für die Frau: 

.......... ; .............. ~ .. : ......... :..... ........... . ........................ . 

..................... ... " .................... , den 
(Ort) 

. Unterschriften 
~'". " 

(Datum) 

., ...... : ............. , ... " .... " ... " ........ , ..... " ......................... , .... , .. ,,, .................. ,, ... , ........ , ...... . 

Der Standesbeamte 

....................................................... , 

:%) Nichtzu.tteifendesist ZIU streichen. 
S) Die Urkunden sind mit dem Ehefähigkeitszellgnis zurückzugeben. 
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551 der Beilagen 7 

Erläuterungen 

A. Allgemeiner Teil 

Der Vertraig ·hat geseezändemden Charakter 
und bedarf daher gemäß Art. 50 Abs. 1 B-VG 
der Genehmigung durch den Nationalrat. Er hat 
nicht politischen Charakter und enthält keine ver
fassungs ändernden ;Bestimmungen. Er ist der 
unmittelbaren Anwendung im innerstaatlichen 
Rechtsbereich ZJugänglich, sodaß eine BeschLuß
fa'ssung des Nationalrates gemäß Art. 50 Abs. 2 
B-VG nicht erforderlich ist. 

Die PeI1sonenstandsbücher di~nen der Beurkun
dung der Geburt, der Eheschließung und des 
Todes von Personen. Von Ausnahmen abgesehen, 
werden· in österreich Personenstandsfälle nur 
beur,kundet, wenn sie sich im Inland ereignet 
haben; die EintraguIligen !lollen aiher fortgeführt 
werden, damit sie sich auf dem jeweils letzten 
Stand befi,nden. Die österreichischen Personen
standsbehöI1den, 3!her auch andere Behörden, sirud 
daher daran intel'essiert, möglichst lückenlos über 
Vorgänge informiert zu wer:den, die sich im 
. Ausland ereignet ha:ben und öster!'eicher oder 
Personen betreffen, deren Geburt, Eheschließung 
oder Tod in einem inländischen Personenstands
buch beurkundet ist. 

Zwischen östlerreich und der Bundesrepublik 
Deutschland gilt das übereinkommen über den 
international-en AustaiIsch von Auskünften in 
PersonenstandSiangelegenheiten, BGBL Nr. 277/ 
1965, allf Grund ,dessen [die Eheschließung und 
der Tod einer Peroon, deren Geburtsort in einem 
ander,en Vertragsstaat liegt, diesem Staat mitzutei
len ist. Dieses übereinkommen sichert aber nicht 
den wünschenswerten .umfa·ssenden Informations
austausch. Es wurden .daher zwi:sch·en den heiden 
Sta,aten schon seit sehr langer Zeit Verhan.d<1:ungen 
über den A:bschluß eines Über.einkommens be
tr.effend den Austausch von Personenstandsur
kunden geführt, wie sie zwischen Österreich bzw. 
der Bundesrepublik Deutschland und anderen 
Staaten schon in vielen Fällen bestehen. 

Es bestand aiUch von Anfang an Einvernehmen 
darüber, ·daß sich ·dieser Vertraig nicht auf die 
Vereinbarung des Austa.usches von Personen
standsurkunden beschränken soll. Neben der in 
s0lch·en Verträgen meist üblichen' Vereinbarung 

über den Entfall der Beglaubigung von Urkunden 
sotIte er auch eine Regelung über die Hilfe der 
Behörden bei der Beschaffung von Ehefähigkeits
zeugnislS'en für Angehörige des anderen Vertrags
staates enthalten. 

Der Abschluß der Verhand1ungen hat s.ich aus 
verschiedenen Gründen immer wieder verzögert; 
mmmehr konnte über den Vertugsinhalt volles 
Einvernehmen erzielt werden. Es besteht seitens 
be1der Staaten das Interesse, daß der Vertrag 
mög,lichst baM wirM,am wel1den möge. 

B. Besonderer Teil 

Zum Artikel 1: 

Nach diesem Artikel sind alle Urkunden, die 
der Stan·desbeamte ein.es Vertragsstaates a,ufge
nomlI1en, ausgestellt oder beglaubigt hat, gleich
gültig für welchen Zweck_dies geschehen ist, von 
jeglicher Beglaubigung befreit. EhefähigkeitszeU'g
nisse bedürfen auch keiner konsularischen Zustän
digkeitsbescheinigung . 

<ü'azu ist zu bemel1ken, daß nach Art. 1 des 
Beglaubigungsvertrages ZWliischen österreich' und 
dem Deutschen Reich,BGBl. Nr. 139/1924, schon 
jetzt Urkiunden, die von einer Gerichts- oder 
Verwa1tungsbehö!'de des einen Staates ausge
stellt Wlutiden, zum Gebrauch im anderen Staat 
keiner w.eite!'en BeglaUlb]gung bedürfen. Auf 
Grund ·dieses Vertrages Wlurde auch schon bisher 
zumin·dest von den österreichisch·en Stan·desbeam
ten keine konsubri·sche. Zustärudigkeitshescheini
gung für deutsche Ehefähigkeitszeugnisse ver
langt. Trotz der generellen :&egelung des Be
glaubigungsvertrages dient es der. Rechtssicher
heit, wenn in einer Bestimmung dieses Vertrages 
die Betreiung ,der standesamtlichen Urkunden 
im besonder.en von der Beglaub~gung festgehal: 
ten wil1d. 

Zum Artikel '2: 

Dieser Artrkel hat die Mitteilung von Ein
tragungen ,im GeburtenJbuch eines Vertra,gs
staates, die das Kind eines Angehörig·en des arude
ren V ertragsstaa tes betreffen, zum Gegen'starucl. 

Nach Abs. l' ist die Geburt der konsularischen 
v.ertretung qes anderen Vertragsstaates (.dieser 
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8 551 der Beilagen 

Weg gilt auch für alle anderen <liuf Grund- des 
Vertrags zu übersendenden Urkunden) durch 
übermittlun:g einer Geburtsurkunde (mit einigen 
ergänzenden Angaben) bekanntzugeben, sofern 
nicht nach Abs. 2 eine beglaubigte Abschrift zu 
übersenden ist (siehe Erläuterungen zu Albs. 2). 

. Bei EintJ:agung eines Randvermerks zur' Ge
burtseintragung ist nach Abs. 2 eine 'beglaubigte 
Abschrift der Eintragung, die den Randvermerk 
(sowie die im Abs. 1 vorgesehenen ergänzenden 
Angaben) enthält, zu übersenden. 

Bei der Bestimmung des Abs. 1, daß keine Ge
burtsurkunde zu übermitteln ist, wenn die Pflicht 
zur übersendung einer beglaubigten Abschrift 
nach Abs. 2 'besteht, ist daran gedacht, daß noch 
vor Übermittlung der Geburtsurkunde ein Rand
vermerk (zB über die Anerkennung der Vater
schaft) eingetragen wird. 

Nach Abs. 3 ist eine beglaubigte Abschrift der 
Eintragung im Geburtenbuch samt Randvermerk 
(und ergänzenden Angaben nach Abs. }) zu über
mitteln, wenn sich aus dem Vermerk ergibt, daß 

'das betreffende Kind Angehöriger des anderen 
Vertragsstaates geworden ist. Für weitere Rand
vermerke gilt Abs. 2. Dieser Zusatz soll klar
stellen, daß nach Erwerb der Staatsangehörig
keit Randvermerke auch dann mitzuteilen sind, 
wenn vorher eine solche (an die Staatsangehörig
keit gebundene) Pflicht nicht bestand. 

Zum Artikel 3: 

Der Artikel befaßt sich mit Eintragungen im 
Familienbuch (mit Ausnahme der Auflösung oder 
Nichtigerklärung der Ehe,' die in den Art. 4 
und 5 _behandelt wird); die Angehörige des 
a,uderen Vertragsstaates betreffen. 

Nach Abs. 1 ist die Eheschließung durch über
scndungeiner Heiratsurkunde zur Kenntnis zu 
bringen. Haben die Ehegatten ein gemeinsames 
voreheliches Kind, so ist dies nar dann erforder
lich, wenl1 nicht eine Mitt-eilung nach Art. 6 
Abs. 1 zu erfolgen hat. 

Wird zur Heiratseintragung ein Randvermerk 
(Vermerk) zum Familienbuch (in der Bundesre
publik Deutschland Elmilienbuch oder Heirats-. 
buch) ·eingetr;tgen, so ist nach Ahs. 2 der konsula
rischen Vertretung eine beglaubigte Abschrift 
samt Randvermerk (Vermerk) zu übersenden, so
weit nicht eine Urkunde (beglaubigte Abschrift) 
nach Art. 4 oder 5 zu übermitteln ist. 

Zum· Artike14: 

Nach diesem Artikel ist bei Eintragung eines 
Randvermerks im Familienbuch (Heiratsbuch) 
über Scheidung, Aufhebung oder Nichtigerklä
rung einer Ehe, w,eitel"S einer Entscheidung über 
deren Bestehen oder Nichtbestehen,eine beglau
bigte Ahschrift der Eintragung im. Familienbuch 

(Heiratsbuch) samt Randvermerk (Vermerk) zu 
übersenden. Diese Pflicht betrifft sowohl Ehe
entscheidungen, die einen Angehörigen des ande
ren Vertragsstaates betreffen, als auch Entschei
dungen, bei denen' dies nicht der Fall ist, aber 
die Ehe im Gebiet des anderen Vertragsstaates 
geschlossen worden ist. Darauf, ob ein Gericht 
eines Vertragsstaates oder eines anderen Staates 
entschieden hat, -kommt es nicht an; entscheidend 
ist die Eintragung eines Randvermerks in einem 
derVertragsstaaten. 

Zum Artikel 5: 

Die Beurkundung des Todes eines Angehörigen 
des anderen Vertragsstaates ist nach Abs. 1 die
sem durch übermittlung einer Sterbeurkunde 
(mit ergänzenden Angaben ua. über Ort und 
Tag der Eheschließung; wenn der Verstorbene 
ver heira tet war) mitzuteilen. 

Die übermittlung der Sterbeurkunde des ver
heirateten Verstorbenen genügt; die übersen
dung einer Abschrift der Eintragung im Fami
lienbuch (Heiratsbuch) mit dem Randvermerk 
über die Auflösung der Ehe durch den Tod ist 
nicht erforderlich (siehe die Erläuterungen zu 
Art. 3 Abs. 2). . 

Wird zur Sterbeeintragung ein Randvermerk 
eingetragen, so ist nach Abs. 2 eine beglaubigte 
Abschrift (mit den in Albs. 1 vorgesehenen zusätz
lichen Angaben) der Eintragung samt Randver
merk zu übermitteln. 

Zum Artikel 6: 

Wird eine Eheschließung beurkundet und haben 
die Ehegatten ein gemeinsames voreheliches 
Kind, .so ist nach Abs. 1 eine Heiratsurkunde zu 
übermitteln, wenn die Gehurt des Kindes im 
anderen Vertragsstaat beurkundet ist oder wenn 
das Kind oder die Eltern zur Zeit der Eheschlie
ßung Angehörige des anclererr Vertragsstaates 
sind. Auf der Rück.seiteder Heiratsurkunde sind 
nähere Angaben über die Legitimation ~u 
machen. 

Berührt eine Entsche~dung die Wirksamkeit 
einer Legitimation durch nachfolgende Ehe, die 
nach Abis. 1 durch übersendung einer Heiratsur
kunde bekanntgegehcn wurde, so ist nach Abs. 2 
die mit der Bestätigung (dem Zeugnis) der 
Rechtskraft versehene Entscheidung zu übersen
den und mitzuteilen, was in den von der Ent
scheidung betroffenen eigenen Personenstands
büchern veranlaßt wurde. Die Pfli<:ht nach Abs. 2 
besteht auch dann, wenn keine Heiratsurkunde 
übermittelt wurde, da die Ehe vor Inkrafttreten 
·des Vertrages geschlossen wurde. 

Zum Artikel 7: 

Nach diesem Artikel wird die übersendungs-' 
pflicht dadurch, daß ein Angehöriger des anderen 
Vertngsstaat~s auch Angehöriger ,des verpflich~ 

551 der Beilagen XV. GP - Regierungsvorlage (gescanntes Original)8 von 10

www.parlament.gv.at



5S 1 der Beilagen 9 

teten oder eines clrittten Staates ist; nicht berührt. ,rung angeschlossen werden. Die Beurteilung, ob 
Staatenlose mit gewöhnLiehem Aufenthalt im das genügt, obliegt dem Standesbeamten, der das 
arideren Vertragssta'at stehen den Angehörigen Ehefähigkei tszeugnis ausstellt. Durch diesen Ab
dieses Staates gleich. satz wird also dem Standesbeamten das Recht 

Auf Flüchtlinge im Sinn der Konvention über ;eingerä~mt. ~ege?~nenfal1~ I eine ö~entliche yr
>die Rechtsstelfung der FlUchtlinge, BGBl. Nr. 55/ kunde u?er dIe eIdesstattlIche, VerSIcherung emes 
19'5>5, und des Prot~k{)lls uber ,die Rechtsstellung ~ngehörIgen des anderen Vertragsstaates zu er
det Flüchtlinge, BGID. Nr. 78/1974, findet der rIchten. 
Vertrag keine Anwendung. Zum Artikel 11: 

Zum Artikel 8: 

, Die übersendung der Urkunden hat nach 
Abs. 1 an die für den verpflichteten Standes
beamten jeweils örtlich zuständige konsularische 
Vertretung des anderen Vertrags staates zu erfol
gen. 

Die Sterbeurkunden sind nach dem gleichen 
Absatz unverzüglich, die anderen bis zum Ab
lauf des jeweiligen Kalendermonats zu über
mitteln. 

Die Pflicht des Standesbeamten, die Urkunden 
mit zusätzlichen Angaben zu . versehen (Art. 2 
und 5) besteht nach Abs. 2 nur insoweit, als sie 
ihm oder den Beteiligten bekannt sind. 

Zum Artikel 9: 

Der Austausch der Personenstandsurkunden 
hat frei von Abgaben und Kosten jeder Art zu 
erfolgen. 

Zum Artikel 10: 

Ein Angehöriger des einen Vertragsstaates, der 
im anderen Vertragsstaat heiraten will, kann 
nach Abs. 1 den Antrag auf Ausstellung eines 
Ehefähigkeitszeugnisses, dem die erforderlichen 
Urkunden beizuschließen sind, "beim Standes
beamten des Eheschließungsstaates" stellen. Wie 
zu, Art. 11 noch ausgeführt werden wird, ist 
dabei nicht irgendein Standesbeamter des Ehe
schließungsstaates, sondern der des Eheschlie
ßungsorts gemeint. Dieser Standesbeamte hat den 
Antrag samt Urkunden dem für die Ausstellung 
des Ehefähigkeitszeugnisses zuständigen Standes
beamten des Heimatstaates zu übermitteln. 

Abs. 2 sieht vor, daß sich die Vertragsstaaten 
dIe Vorschriften über die örtliche Zuständigkeit 
der Stande~beamten (für die Ausstellung des Ehe
fähigkeitszeugnisses) und die Urkunden, die dem 
Antr·ag beigeschlossen wei1den müssen, weiters alle 
Anderungen dieser Vorschriften, bekanntgeben 
werden. Die Information der Standesbeamten 
ist dann Sache der Vertragsstaaten. Durch diese 
Regelung soll vermieden werden, daß bei jeder 
Anderung der Vorschriften der Vertrag modi
fiziert werden muß. 

Der Stanldesbeamte :des Heimatstaates hat das 
Ehefähigkeitszeugnis sowie die übermitteLten Ur
kunden nach Abs. 1 dem "Standesbeamten dies 
Eheschließungsstaates" unmittelbar zu übersen
den (also nicht dem Antragsteller). Diese Bestim
mung hat natürlich nur dann' einen Sinn, wenn' 
man unter dem "Standesbeamten des. Eheschlie
·ßungsstaates" den des Eheschließungsortes ver
steht. Diese Bedeutung muß der gleichen Wen
dung auch im Art. 10 beigemessen werden. 

Der Antrag selbst bleibt beim Standesbeamten, 
der das Ehefähigkeitszeugnis ausgestellt hat. 

Da das Recht beider Vertragsstaaten kein 
"negatives" Ehefähigkeitszeugnis kennt, ist im 
Abs. 2 vorgesehen, daß der Standesbeamte des 
Heimatstaates >dem Standesbeamten des Ehe
sd1ließungsstaates (-ortes) eine Mitteilung zukom
men lassen muß, wenn er Bedenken gegen die 
Ausstellung eines Ehefähigkeitszeugnisses hat. Das 
soll nach Abs. 2 zur Unterrichtung des Verlobten 
geschehen. Es' soll aber natürlich auch der Stan
desbeamte des Eheschließungsortes von den Be
denken hinsichtlich der Ehefähigkeit des Ver
lobten wissen. 

Zum Artikel 12: 

Dem Vertrag ist ein Vordruck beigefügt, der 
für den Antrag auf Ausstellung eines Ehefähig
keitszeugnisses verwendet werden muß. Dadurch 
soll sichergestellt werden, daß der Anttag mit 
allen notwendigen Angaben versehen ist. 

Zum Artikel 13: 

Das Ehefähigkeitszeugnis muß nach Ahs.1 frei 
von allen Abgaben und Gebühren ausgestellt 
werden. Auch durch den Schriftverkehr dürfen 
dem Antragsteller nach Abs. 3 keine Kosten er
wachsen. Die bei Verwendung eines Ehefähig
keitszeugnisses ,in österreich entstehende Gebüh
renpflicht bleibt nach Abs. 2 unberührt. ' 

Zum Artikel 14: 

Nach diesem Artikel sihd die Bestimmungen 
des Vertrages' auf die Altmatriken und qie Alt
matrikenführer sinngemäß anzuwenden. 

Zum Artikel 15: 

Dem Antrag kann nach Abs. 3 an Stelle einer . Diese Bestimmung entspricht der allgemein an
Urkunde, die nicht beigebracht werden' kann, e.ine erkannten Regel des Völkerrechts, daß grund
beweiskräftige Bescheinigung oder, wenn auch das sätzlich jeder Staat selbst festsetzt, wer als sein 
nicht möglich ist, eine eidesstattliche Versiche- Angehöriger zu gelten hat. 
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Zum Artikel 16: Teil II B (Abs. 1) des Vier-Mächte-Abkom-
, D!eser Artikel macht es möglich, den Geltungs- mens vom 3. September 1971 lautet: «Les 

berel.ch d~s Vertrages in übereinstimmung mit Gouvernements de la Republique franyaise, du 
den 1m Vler-Mächte-Abkommen vorn 3. Septem- Royaume-Uni' et des Etats-Unis d'Amerique 
ber 1971 (Anlage IV) erwähnten "festgelegten declarent que les liens entre les secteurs 
Verfahren" auf die Westsektoren Berlins auszu- occidentaux de Berlin et la Republique feder ale 
dehnen, nach denen auch bisher die Ausdehnung d'Allemagne seront maintenuset developpes, 
der Verträge zwischen beiden Parteien erfolgt ist., compte temi de ce que ces secteurs. continuent 
Der Begriff "Land Berlin" bezieht sich auf die de ne pas hre un element constitutif de la 
Westsektoren Berlins. Republique federale d'Allemagne et de n'hre pas 

, Die im Art. 16 vorgesehene dreimonatige Frist gouvernes par elle ». 

soll den Regierungen der Französischen Republik, 
des Vereinigten Königreichs und der Vereinigten 
Staaten von Amerika eine Einspruchsmöglichkeit 
gege~ die Ausdehnung des Vertrages geben, wie 
es dIe "festgelegten Verfahren" (siehe obigen 
Abs. 1) vorsehen. 

Zu den Artikeln 17 und 18: 

Diese Artikel enthalten die üblichen Schlußbe
stimmungen. 
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